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SITZUNG DES GROSSEN GEMEINDERATES VOM 21. SEPTEMBER 2016 

 

B E S C H L Ü S S E  

 

 
1. Protokoll vom 29. Juni 2016 
 
Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
2. Reglement über die ständigen Kommissionen; Änderung 
 
Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 

Die Änderung des Reglementes über die ständigen Kommissionen wird genehmigt. 
 
 
3. Familienergänzende Kinderbetreuung (Kindertagesstätte und Betreuung durch Tagesel-

tern); Verpflichtungskredit 
 
A) In eigener Kompetenz: 

Ein jährlich wiederkehrender Verpflichtungskredit von Fr. 45'500.00 für die Aufwendungen der fami-
lienergänzenden Kinderbetreuung bei Tageseltern (Selbstbehalt) wird zu Lasten der Erfolgsrech-
nung bewilligt (Konto 5452.3635.01). 
 
B) Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 

Ein jährlich wiederkehrender Verpflichtungskredit von Fr. 147'000.00 für die Aufwendungen der fa-
milienergänzenden Kinderbetreuung in der Kita (Selbstbehalt) wird zu Lasten der Erfolgsrechnung 
bewilligt (Konto 5451.3635.01). 
 
 
4. Gebäudesanierung Werkhof und Feuerwehrmagazin; Abrechnung Verpflichtungskredit 
 
1. Die Abrechnung (Sanierung Werkhof) mit Kosten von Fr. 129'286.80 mit einer Unterschreitung 

von Fr. 41'513.20 wird zur Kenntnis genommen (Konto 6191.5040.01). 

2. Die Abrechnung (Sanierung und Innenraumerweiterung Feuerwehrmagazin) mit Kosten von 
Fr. 108'677.65 mit einer Unterschreitung von Fr. 7'122.35 wird zur Kenntnis genommen (Konto 
1500.5040.01). 

 
 
5. Behandlung parlamentarischer Vorstösse 
 
5.1 Postulat André Tschanz betreffend "Kunststoff- und Tetrapackrecycling auch in Zolliko-

fen"; Erheblicherklärung 
 
Das Postulat wird erheblich erklärt. 
 
 
5.2 Postulat Jürg Jenni und Mitunterzeichnende betreffend "Kernregion Bern: Gemeinsame 

Entwicklung an die Hand nehmen"; Erheblicherklärung 
 
Das Postulat wird erheblich erklärt. 



Gemeinde Zollikofen  

 
 

 

Erstellt von (Autor), letztes Speicherdatum: Pfad, Datei: Datum, Zeit / User Version Seite 

Stefan Sutter, 22. September 2016 g:\00_daten\01_präsidiales\001_zd\0090_ggr\0093_sitzungen\beschlüs
se_vollzug\2016\16-09-21-beschlüsse.docx 

22.09.2016 17:08 / ks 1.11 2 von 2 

 

6.  Parlamentarische Eingänge 
 
6.1 Postulat Rudolf Gerber und Mitunterzeichnende betreffend "Gönnen wir unseren Seniorinnen 

und Senioren Sitzbänke zur Erholung beim Einkauf und bei Besuchen in unserem Dorf" 
 
6.2 Postulat Markus Dietiker und Mitunterzeichnende betreffend "Bring- und Holtag in Zollikofen" 
 
6.3 Interpellation Rudolf Gerber und Mitunterzeichnende betreffend "Auswirkungen der Unterneh-

menssteuerreform III auf den Finanzhaushalt der Gemeinde Zollikofen" 
 
6.4 Motion Petra Spichiger und Mitunterzeichnende betreffend "Frühzeitige Festlegung und Kom-

munikation der Stundenpläne" 
 
6.5 Interpellation Marceline Stettler und Mitunterzeichnende betreffend "Raumbedarf für wertvolle 

Angebote in Zollikofen" 
 
6.6 Postulat der SP-Fraktion betreffend "Kosteneinsparungen durch Koordination des öffentlichen 

Beschaffungswesens in der Kernregion Bern" 
 
6.7 Einfache Anfrage Peter Kofel betreffend "Familienergänzende Kinderbetreuung, soziale und 

wirtschaftliche Situation der Eltern" 
 
6.8 Einfache Anfrage Toni Oesch betreffend "Land Lättere, Verwendungszweck" 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

 Gegen Beschlüsse und Verfügungen kann innert 30 Tagen seit der vorliegenden Veröffentli-
chung Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Os-
termundigen, geführt werden. 

 
 

Fakultatives Referendum 

 

 Gestützt auf Art. 55, Buchstabe a der Gemeindeverfassung unterliegen die unter Ziffer 2 und 
3 B aufgeführten Beschlüsse dem fakultativen Referendum. 

 Gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung sind solche Beschlüsse der Gemeindeabstimmung 
zu unterbreiten, wenn dies von mindestens 300 Stimmberechtigten schriftlich verlangt wird. 
 

Das Begehren muss innerhalb von 40 Tagen seit der Veröffentlichung des Beschlusses im Anzeiger 
Region Bern bei der Gemeindeschreiberei eingereicht werden. Der Bericht und Antrag des Gemein-
derates an den Grossen Gemeinderat sowie der Beschluss des Grossen Gemeinderates zu diesem 
Geschäft liegen während der Referendumsfrist, das heisst bis und mit 7. November 2016 bei der 
Gemeindeschreiberei, Wahlackerstrasse 25, 3052 Zollikofen, öffentlich auf (Büro 2 08, 2. Stock). 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten zum fakultativen Referendum (Unterschriftenbogen) wenden Sie sich 
bitte an die Gemeindeschreiberei oder benutzen Sie folgenden Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/politischrecht/ 
 
 
Donnerstag, 22. September 2016 
 
GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 


